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Ihr Bürgermeister
Thomas Meckel
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ARZT/BEREITSCHAFTSDIENSTE/APOTHEKEN

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Die Bereitschaftspraxen der KV Sachsen - Ihre Anlaufstel-
len, wenn Ihre Arztpraxis geschlossen hat:
Bereitschaftspraxen werden oft auch als „Portalpraxen“ be-
zeichnet und dienen der Behandlung von Patienten mit nicht 
lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tags-
über eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung 
aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Pra-
xisöffnungstag warten kann.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kos-
tenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116  117 erreich-
bar. Weitere Informationen zu den Bereitschaftspraxen in Ihrer 
Region finden Sie unter folgendem Link auf der Internetpräsenz 
der KV Sachsen:
www.kvsachsen.de > Bürger > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Stö-
rungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft, Vergiftungen, ist der Rettungsdienst unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer 112 zuständig.
Damit die Wartezeiten akut erkrankter Personen nicht unnötig 
verlängert werden, sind die Bereitschaftspraxen keine Anlauf-
stellen zur ausschließlichen Ausstellung von Wiederholungs-
rezepten oder Folgebescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit. 
Unbedingt zu beachten ist, dass Bereitschaftspraxen keine An-
laufstellen für Personen mit Verdacht auf COVID-19 sind.
Neu: Ärztlicher Bereitschaftsdienst in der Region Leipzi-
ger Land
Bereitschaftspraxis Borna
Krankenhaus Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2 · 04552 Borna
Öffnungszeiten
Mittwoch, Freitag:   15.00 - 19.00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:   09.00 - 19.00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne 
Voranmeldung aufgesucht werden.

Apotheken-Notdienst 
23.03. bis 19.04.2024

• über die Notdienst-Hotline 22833
• per Kurzwahl 22833 von jedem Handy (69 Cent/min.)
• kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 0022833

Der Dienst beginnt um 8 Uhr und endet am folgenden Tag um 
8 Uhr, soweit nicht anders angegeben.
Ab 20 Uhr sowie sonntags und feiertags ganztägig wird eine 
Notdienstgebühr von 2,50 € erhoben.

Samstag 23.03. Markkleeberg 2 (B6)
Sonntag 24.03. Böhlen (A8)
Montag 25.03. Böhlen (A8)
Dienstag 26.03. Kitzscher (A9)
Mittwoch 27.03. Neukieritzsch (A10)
Donnerstag 28.03. Regis-Breitingen (A11)
Freitag 29.03. Regis-Breitingen (A11)
Samstag 30.03. Markkleeberg 3 (B7)
Sonntag 31.03. Borna 2 (A2)
Montag 01.04. Borna 3 (A3)
Dienstag 02.04. Rötha (A12)
Mittwoch 03.04. Groitzsch 1 (B1)
Donnerstag 04.04. Groitzsch 2 (B2)
Freitag 05.04. Pegau 1 (B3)
Samstag 06.04. Markkleeberg 4 (B8)
Sonntag 07.04. Borna 4 (A4)
Montag 08.04. Pegau 2 (B4)
Dienstag 09.04. Markkleeberg 1 (B5)
Mittwoch 10.04. Markkleeberg 2 (B6)

Donnerstag 11.04. Markkleeberg 3 (B7)
Freitag 12.04. Markkleeberg 4 (B8)
Samstag 13.04. Markkleeberg 5 (B9)
Sonntag 14.04. Borna 5 (A5)
Montag 15.04. Markkleeberg 5 (B9)
Dienstag 16.04. Markkleeberg 6 (B10)
Mittwoch 17.04. Markkleeberg 7 (B11)
Donnerstag 18.04. Markkleeberg 8 (B12)
Freitag 19.04. Borna 1 (A1)

Jeden Samstag 12-18 Uhr Borna 3 (A3), Markkleeberg 2 
(B6), Markkleeberg 6 (B10)
Hinweis: Am Samstag erfolgt der Notdienst nach Plan von 
8 - 12 Uhr und ab 18 Uhr.
Die Samstagsregelung gilt nicht für Feiertage in Sachsen.

A1 Borna 1 Stadt-Apotheke, Brauhausstraße 5, Tel. 
03433 204049

A2 Borna 2 Löwen-Apotheke, Markt 14, 
Tel. 03433 7779495

A3 Borna 3 Apotheke im Kaufland, 
Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433 204882

A4 Borna 4 Apotheke am Krankenhaus, 
Rudolf-Virchow-Straße 4, 
Tel. 03433 27430

A5 Borna 5 Adler-Apotheke, Leipziger Straße 26 a, 
Tel. 03433 204024

A6 Zwenkau 1 Laurentius-Apotheke, 
Leipziger Straße 2, Tel. 034203 622230

A7 Zwenkau 2 Markt-Apotheke, Weinhold-Arkade 4, 
Tel. 034203 54400

A8 Böhlen Ahorn-Apotheke, Leipziger Str. 2, 
Tel. 034206 77088

A9 Kitzscher Die Engel Apotheke, 
Glück-Auf-Weg 2 a, Tel. 03433 741216

A10 Neukieritzsch Linden-Apotheke, Markt 3, 
Tel. 034342 51381

A11 Regis-Breitingen Stadt-Apotheke, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343 51353

A12 Rötha Stadt-Apotheke, Lessingstraße 2, 
Tel. 034206 54107

B1 Groitzsch 1 Apotheke am Markt, 
Friedrich-Ebert-Str. 28, 
Tel. 034296 43708

B2 Groitzsch 2 Arkaden-Apotheke, Breitstraße 16, 
Tel. 034296 41750

B3 Pegau 1 Löwen-Apotheke, Breitstraße 51, 
Tel. 034296 9750

B4 Pegau 2 Kirchplatz-Apotheke, 
Kirchplatz 18 - 19, Tel. 034296 397744

B5 Markkleeberg 1 Ahorn-Apotheke, Koburger Straße 50, 
Tel. 0341 92647764

B6 Markkleeberg 2 Apotheke im Globus, Nordstraße 1, 
Tel. 034297 48533

B7 Markkleeberg 3 Rathaus-Apotheke, Rathausstraße 35, 
Tel. 0341 3588788

B8 Markkleeberg 4 Römer-Apotheke, Sonnensiedlung 2 a, 
Tel. 0341 3580415

B9 Markkleeberg 5 Torhaus-Apotheke, Arndtstraße 2, 
Tel. 0341 3379590

B10 Markkleeberg 6 Urs-Apotheke am Marktkauf, 
Städtelner Straße 54, Tel. 0341 3582418

B11 Markkleeberg 7 Apotheke am Park, Hauptstraße 8, 
Tel. 0341 3582302

B12 Markkleeberg 8 Neue Apotheke Wachau, 
Magdeborner Str. 14, 
Tel. 034297 6091293
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Die MITNETZ GAS sowie die MITNETZ STROM teilen für den 
Störfall ihre aktuellen Störungsrufnummern mit. Bitte wählen 
Sie für den Störfall die kostenfreien Rufnummern (Montag bis 
Sonntag von 0:00 - 24:00 Uhr) für
MITNETZ STROM:  0800 2 30 50 70
MITNETZ GAS:   0800 2 20 09 22

Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Störun-
gen online zu melden. Weiterhin besteht unter www.mitnetz-
strom.de/stromausfall die Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl 
zu prüfen, ob eine Versorgungsunterbrechung geplant ist, z. B. 
aufgrund von Bauarbeiten bzw. aktuell eine Störung bekannt 
ist.

Aktuelle Störungsrufnummern von MITNETZ STROM und MITNETZ GAS

AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE NEUKIERITZSCH

Öffentliche Bekanntmachung
des Abstimmungsergebnisses zum Bürgerentscheid 
„Sind Sie für die Aufhebung  
des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.06.2023 
mit der Vorlagenummer GR/084/2023?“

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.02.2024 das Abstimmungsergebnis ermittelt.

1.     Zahl der Abstimmungsberechtigten 5785
2.     Zahl der Abstimmenden 2430
3.     Zahl der ungültigen Stimmen 4
4.     Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen 2430
5.     Zahl der gültigen „JA“ Stimmen 1322
6.     Zahl der gültigen „NEIN“ Stimmen 1104
Bei dem Bürgerentscheid wurde die gestellte Frage:

„Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 27.06.2023 mit der Vorlagenummer GR/084/2023?“

   zustimmend entschieden. Der zur Abstimmung gestellte Ent-
scheidungsvorschlag erhält gemäß § 24 Abs. 3 Sächsische 
Gemeindeordnung die Mehrheit der gültigen Stimmen und 
diese Mehrheit beträgt mindestens 25 Prozent der Stimmbe-
rechtigten.

 x   ablehnend entschieden. Mit 1322 der gültigen „JA“ Stimmen

  wurde die nach § 24 Abs. 3 SächsGemO erforderliche Mehr-
heit

  der gültigen Stimmen nicht erreicht

 x  25 % der Stimmberechtigten nicht erreicht

Ort und Datum
Neukieritzsch, 26.02.2024

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Abstimmungsergebnisses zum Bürgerentscheid 
„Sind Sie für die Aufhebung  
des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.06.2023 
mit der Vorlagenummer GR/083/2023?“

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.02.2024 das Abstimmungsergebnis ermittelt.

1. Zahl der Abstimmungsberechtigten 5785
2. Zahl der Abstimmenden 2430
3. Zahl der ungültigen Stimmen 4
4. Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen 2430
5. Zahl der gültigen „JA“ Stimmen 1295
6. Zahl der gültigen „NEIN“ Stimmen 1131
Bei dem Bürgerentscheid wurde die gestellte Frage:

„Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 27.06.2023 mit der Vorlagenummer GR/083/2023?“

  zustimmend entschieden. Der zur Abstimmung gestellte 
Entscheidungsvorschlag erhält gemäß § 24 Abs. 3 Säch-
sische Gemeindeordnung die Mehrheit der gültigen Stim-
men und diese Mehrheit beträgt mindestens 25 Prozent der 
Stimmberechtigten.

 x ablehnend entschieden. Mit 1295 der gültigen „JA“ Stimmen

  wurde die nach § 24 Abs. 3 SächsGemO erforderliche Mehr-
heit

  der gültigen Stimmen nicht erreicht

 x  25 % der Stimmberechtigten nicht erreicht

Neukieritzsch, 26.02.2024

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Abstimmungsergebnisses zum Bürgerentscheid 
„Sind Sie für die Aufhebung 
des Gemeinderatsbeschlusses vom 06.06.2023 
mit der Vorlagenummer GR/066/2023?“

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.02.2024 das Abstimmungsergebnis ermittelt.

1. Zahl der Abstimmungsberechtigten 5785
2. Zahl der Abstimmenden 2430
3. Zahl der ungültigen Stimmen 5
4. Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen 2430
5. Zahl der gültigen „JA“ Stimmen 1320
6. Zahl der gültigen „NEIN“ Stimmen 1105
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Beschlüsse der 2. Sitzung 
des Gemeinderates vom 27.02.2024
Beschlussnummer: GR/015-2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt am 
27.02.2024 in öffentlicher Sitzung Frau Julia Atzler zur Standes-
beamtin auf Widerruf ab dem 01.03.2024 zu bestellen. Die Be-
stellung erfolgt auf Grundlage des Sächsischen Gesetzes zur 
Ausführung des Personenstandsgesetzes (SächsAGPStG) vom 
11.12.2008, welches zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Geset-
zes vom 5. April 2019 geändert worden ist.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/021-2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt:
Dem Widerspruch gegen den Gemeinderatsbeschluss des 
Gemeinderats der Gemeinde Neukieritzsch vom 19.12.2023 
mit der Vorlagennummer GR/149-2023 wird nicht abgeholfen. 
Der Widerspruch wird nach § 25 Abs. 4 S. 3 SächsGemO dem 
Landratsamt des Landkreises Leipzig als zuständige Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1

Beschlussnummer: GR/018-2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt, mit 
der Stadt Böhlen und der Stadt Rötha zur Durchführung der ih-
nen jeweils übertragenen Aufgaben des Sächsischen Meldege-
setzes (SächsMG) den Betrieb einer gemeinsamen Dienststelle 
„Meldebehörden“ gem. § 71 Abs. 2 Satz 1 Var. 2 des Sächsi-
schen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG) zu vereinbaren.
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit den oben genannten 
Städten eine entsprechende Zweckvereinbarung abzuschließen.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/020-2024
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im 
Gemeinderat, im Ortschaftsrat und in den Ausschüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Neukieritzsch vom 29.01.1997 in 
der dem Protokoll als Anlage beigefügten Form.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/016-2024
Der Gemeinderat beschließt, den Wirtschaftsplan für den Wald 
der Gemeinde Neukieritzsch des Staatsbetriebes Sachsenforst 
für das Planjahr 2024 zu bestätigen.

Bei dem Bürgerentscheid wurde die gestellte Frage:

„Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 06.06.2023 mit der Vorlagenummer GR/066/2023?“

   zustimmend entschieden. Der zur Abstimmung gestellte 
Entscheidungsvorschlag erhält gemäß § 24 Abs. 3 Säch-
sische Gemeindeordnung die Mehrheit der gültigen Stim-
men und diese Mehrheit beträgt mindestens 25 Prozent der 
Stimmberechtigten.

 x  ablehnend entschieden. Mit 1320 der gültigen „JA“ Stimmen

  wurde die nach § 24 Abs. 3 SächsGemO erforderliche Mehr-
heit

  der gültigen Stimmen nicht erreicht

 x  25 % der Stimmberechtigten nicht erreicht

Neukieritzsch, 26.02.2024

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Abstimmungsergebnisses zum Bürgerentscheid 
„Sind Sie für die Aufhebung 
des Gemeinderatsbeschlusses vom 06.06.2023 
mit der Vorlagenummer GR/065/2023?“

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.02.2024 das Abstimmungsergebnis ermittelt.

1. Zahl der Abstimmungsberechtigten 5785
2. Zahl der Abstimmenden 2430
3. Zahl der ungültigen Stimmen 4
4. Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen 2430
5. Zahl der gültigen „JA“ Stimmen 1301
6. Zahl der gültigen „NEIN“ Stimmen 1125

Bei dem Bürgerentscheid wurde die gestellte Frage:

„Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 06.06.2023 mit der Vorlagenummer GR/065/2023?“

   zustimmend entschieden. Der zur Abstimmung gestellte 
Entscheidungsvorschlag erhält gemäß § 24 Abs. 3 Säch-
sische Gemeindeordnung die Mehrheit der gültigen Stim-
men und diese Mehrheit beträgt mindestens 25 Prozent der 
Stimmberechtigten.

 x  ablehnend entschieden. Mit 1301 der gültigen „JA“ Stimmen

  wurde die nach § 24 Abs. 3 SächsGemO erforderliche Mehr-
heit

  der gültigen Stimmen nicht erreicht

 x  25 % der Stimmberechtigten nicht erreicht

Neukieritzsch, 26.02.2024

Bürgermeister
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Das Vorhaben basiert auf der Wohnbauabsicht der KEWI Bau- 
und Projektverwaltungsgesellschaft als Vorhabenträger, die 
bereits nördlich der privaten Erschließungsstraße 6 Reihenhäu-
ser gebaut hat. Der Ortsteil Kahnsdorf hat einen kompakten 
Siedlungskörper und ist folglich als im Zusammenhang be-
bauter Ortsteil gemäß § 34 BauGB zu bewerten. Am südlichen 
Rand des Siedlungskörpers befindet sich die einzubeziehende 
Außenbereichsfläche und umfasst die nördlichen Teile der Flur-
stücke 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17 und 16/18 der Gemar-
kung Pürsten, auf denen weitere 6 Reihenhäuser erbaut wer-
den. Das schließt den Siedlungsbereich ab.

Der Entwurf zur Ergänzungssatzung „Torhäuser“ (Stand 
01/2024) liegt mit dazugehöriger Begründung (Stand 01/2024) 
zur Einsicht in der Zeit

vom 02.04. bis 03.05.2024

in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Bauamt, 04575 
Neukieritzsch, Schulplatz 3, Zimmer 15, während der fol-
genden Öffnungszeiten:

Dienstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

aus. Gesonderte Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zei-
ten unter 034342 80325.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift in der Gemeindeverwal-
tung Neukieritzsch, Bauamt, 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 3, 
Zimmer 15, abgegeben werden. Stellungnahmen können auch 
per E-Mail an beteiligung@staedtebau-chemnitz.de einge-
reicht werden.

Die Bekanntmachung und die auszulegenden Planunterlagen 
werden im oben genannten Zeitraum auf der offiziellen Internet-
seite der Gemeinde Neukieritzsch unter neukieritzsch.de zur 
Einsichtnahme eingestellt sowie über das Zentrale Landespor-
tal Bauleitplanung Sachsen unter buergerbeteiligung.sach-
sen.de zugänglich gemacht.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können unbe-
rücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den Inhalt nicht kann-
te, nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechts-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Gemeinde Neukieritzsch, 08.03.2024

gez. Thomas Meckel
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/017-2024
Der Gemeinderat billigt den Entwurf zur Ergänzungssatzung 
„Torhäuser Kahnsdorf“ Gemeinde Neukieritzsch, OT Kahns-
dorf, Gem. Pürsten – bestehend aus der Planzeichnung im 
Maßstab M 1:500 mit den textlichen Festsetzungen in der Fas-
sung vom Januar 2024 und beschließt die öffentliche Ausle-
gung.
Der Gemeinderat billigt die dazugehörige Begründung vom Ja-
nuar 2024.
Der Entwurf wird nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. 
Parallel werden die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
sowie die planbeteiligten Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB förmlich beteiligt.
Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung erfolgt nach 
§2 Abs. 1 Satz 2 BauGB.
Allgemeine Rechtsgrundlage sind § 10 Abs. 3 und § 34 Abs. 6 
BauGB.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/019-2024
Der Gemeinderat beschließt, dass gemeindliche Einvernehmen 
nach § 4 (1) SächsGemO zum Vorhaben „Überdachung Ein-
gangstür“ gelegen in der Ladestraße 1, 04575 Neukieritzsch, 
Flurstück 131/30, Gem. Neukieritzsch, zu erteilen.

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 14 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Anlagen sind unter vorheriger Anmeldung im Gemeindeamt ein-
sehbar.

Thomas Meckel
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB Ergänzungssatzung 
„Torhäuser“ – Entwurf Stand 01/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch hat in seiner Sit-
zung am 27.02.2024 den Entwurf zur Ergänzungssatzung „Tor-
häuser“ (Stand 01/2024) zur förmlichen Beteiligung nach § 3 
Abs. 2 BauGB bestimmt.
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Julia Atzler - Neue Standesbeamtin 
in Neukieritzsch
Standesämter haben die behördlichen Aufgaben bei Geburten, 
Eheschließungen und Todesfällen wahrzunehmen. Dazu zählen 
vordergründig die Eheschließungen, die meist im feierlichen 
Rahmen vollzogen werden. Es erfolgen aber auch die Eintra-
gungen in die jeweiligen Register, die Ausstellung von Urkunden 
sowie die Beratung der Bürger in den jeweiligen Fällen.
Das Standesamt Neukieritzsch erledigt die damit verbundenen 
Arbeiten für die Gemeinde Neukieritzsch selbst und die Städte 
Böhlen, Rötha und Regis-Breitingen. Bei insgesamt 23500 Ein-
wohnern ist eine erhebliche Zahl von einzelnen Ereignissen zu 
bearbeiten. Dafür standen in letzter Zeit nur Frau Katrin Schrö-
der und vertretungsweise der Hauptamtsleiter Herr Andreas 
Gohr zur Verfügung.

Nun hat Frau Julia Atzler in 
der Gemeinderatssitzung am 
27. Februar 2024 vom Bürger-
meister, Herrn Thomas Me-
ckel, die Ernennungsurkunde 
als Standesbeamtin für Neu-
kieritzsch erhalten und am 
01. März 2024 ihre Tätigkeit in 
Neukieritzsch aufgenommen. 
Gemeinderat und Gemeinde-
verwaltung freuen sich, dass 
das Standesamt nun wieder 
in voller Besetzung arbeiten 
kann.

Claus Bruncke
Foto: A. Gohr

Öffentliche Abgaben - 
Termin: 15. Mai 2024
Die Gemeindekasse macht darauf aufmerksam, dass
zum 15. Mai 2024
folgende Abgaben fällig werden:

• Grundsteuern - II. Quartal 2024
• Gewerbesteuern - II. Quartal 2024
• Garagenpacht 2024
• 
An alle Abgabepflichtigen, die sich noch nicht für das be-
queme Bankeinzugsverfahren entschieden haben, ergeht 
die Bitte, die fälligen Beträge (Grundsteuern, Pacht, Abga-
ben, Gebühren u.ä.) rechtzeitig auf das Konto der Gemein-
dekasse zu überweisen.

Sparkasse Leipzig
IBAN: DE29 8605 5592 1270 8018 28
BIC: WELADE8LXXX

Maßgebend für die termingerechte Zahlung ist nicht das Da-
tum Ihrer Überweisung, sondern das Datum des Zahlungs-
einganges bei der Gemeindekasse.

Änderung der Anschrift/Bankverbindung
Bitte teilen Sie Änderungen Ihrer Anschrift und bei Teilnah-
me am Lastschrifteinzugsverfahren auch Änderungen Ihrer 
Bankverbindung unverzüglich mit.

Friedensrichter gesucht!
Die Gemeinde Neukieritzsch sucht eine Friedensrichterin oder ei-
nen Friedensrichter. Dieses Ehrenamt kann grundsätzlich jeder in-
teressierte Einwohner übernehmen, ausgeschlossen sind jedoch 
Rechtsanwälte, Notare, Richter, Staatsanwälte sowie Polizei- und 
Justizbedienstete. Sie sollten mindestens 30 und höchstens 
70 Jahre alt sein. Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter 
wird für fünf Jahre vom Gemeinderat gewählt und kann auch 
wiedergewählt werden. Die Gemeinde kann von den Bewerbern 
eine schriftliche Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach 
§ 4 Abs. 2 bis 5 des Sächsischen Schieds- und Gütestellenge-
setzes vorliegen, und die Erteilung einer Einwilligung in die Aus-
kunftseinholung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes verlangen. Die Aufgabe der Friedens-
richter besteht darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere 
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten und 
Sühneversuche durchzuführen. Die Palette der Schlichtungsthe-
men reicht dabei von Nachbarschaftsstreitigkeiten über Ärger 
mit dem Vermieter bis hin zu Körperverletzung, Hausfriedens-
bruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung. Besetzt werden soll 
die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wer Interesse an der 
Aufgabe hat, wird gebeten, sich schriftlich beim Hauptamt der 
Gemeinde Neukieritzsch zu bewerben. Nähere Auskünfte über 
das Amt der Friedensrichterin oder des Friedensrichters erhalten 
interessierte Einwohner unter der Rufnummer 034342/80314. Für 
Interessierte bietet die Gemeindeverwaltung zunächst einen un-
verbindlichen Besprechungstermin nach näherer Absprache an.

Sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen 
des Ortsteils Kieritzsch!
Wir laden hiermit die Bürger des Ortsteiles Kieritzsch am 
Donnerstag, 11.04.24 ab 17.00 Uhr ins Feuerwehrhaus Kie-
ritzsch, Dorfplatz 82a, 04575 Neukieritzsch, OT Kieritzsch zu 
einer Informationsveranstaltung herzlich ein.
Hintergrund der Veranstaltung ist die anstehende Baumaß-
nahme der Strecke der ehem. K7950, beginnend am Kno-
ten der Südzufahrt, über Bornsche Gasse bis endend an der 
Kreuzung Pödelwitzer Straße/Dorfplatz.
Wir weisen auf das begrenzte Platzangebot am Veranstal-
tungsort hin und bitten um gegenseitige Rücksichtnahme. Ein 
Teilnehmer pro Haushalt wäre daher wünschenswert, um mög-
lichst vielen Familien die Informationen zukommen zu lassen.
Vielen Dank!

Thomas Meckel
Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch

NICHTAMTLICHER TEIL

„Gemeindebote“ 
Amtsblatt der Gemeinde Neukieritzsch  

mit den Ortsteilen Breunsdorf, Deutzen, Großzössen, Kahnsdorf,  
Kieritzsch, Lippendorf und Lobstädt 

Partnergemeinde von Neukieritzsch: Deizisau
Partnerstadt von Neukieritzsch: Velleron/Frankreich
Partnergemeinde von Lobstädt: Erkenbrechtsweiler

Partnerstadt von Kahnsdorf: Owen
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neukieritzsch mit den Ortsteilen 
Breunsdorf, Deutzen, Lippendorf und Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und 
Kahnsdorf erscheint einmal im Monat kostenlos.
- Herausgeber: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3, 
 04575 Neukieritzsch
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 48 9-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil:
 Der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch
- Abgabeadresse für die redaktionellen Beiträge:
 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 3, Tel.: 034342/80312, 
 Fax: 034342/80333, gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 
Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche insbesondere aus Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM

P
R

ES
SU

M
IM

P
R

ES
SU

M



Nr. 4/2024 AMTSBLATT NEUKIERITZSCH- 7 -

renden Grundstücken, die zur Errichtung von Grenzzeichen an der 
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.
Die vorliegende Gebietsänderung hat keine Auswirkungen auf die 
festgelegte Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder oder die 
Zusammensetzung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft.

II. Hinweise zum Änderungsbeschluss
1. Öffentliche Bekanntmachung
Ein Abdruck des entscheidenden Teils des Beschlusses zur 3. Än-
derung einschließlich der Hinweise zum Änderungsbeschluss wird 
im jeweiligen Amtsblatt der Gemeinde Neukieritzsch, der Stadt Rö-
tha sowie der Stadt Borna öffentlich bekannt gemacht (§§ 6 Abs. 2; 
14 Abs. 1; 34 Abs. 4, § 110 FlurbG).
Ein Abdruck des Beschlusses zur 3. Änderung mit den Hinwei-
sen und der Begründung ist nach dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung zwei Wochen lang in den o.g. Gemeinde- bzw. 
Stadtverwaltungen während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten niedergelegt (§ 6 Abs. 3, § 115 Abs. 1 FlurbG;  
§§ 1 Nr. 3, 2 und 8 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalbekanntmachungsverord-
nung vom 17. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 693) - KomBekVO -. 
Das Flurbereinigungsgebiet einschließlich der hiermit verfügten 
Änderungen sind auf der vom Landratsamt Landkreis Leipzig ge-
fertigten Gebietsübersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000, die als 
Anlage diesem Beschluss beigefügt ist, durch farbige Umrandung 
dargestellt. Die Gebietsübersichtskarte gehört nicht zum entschei-
denden Teil dieses Beschlusses. Sie dient der Information über die 
Lage des gesamten Verfahrensgebietes.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Zeitpunkt der ersten öffentlichen Bekanntmachung 
auch auf der Internetseite des Landratsamtes Landkreis Leipzig 
eingesehen werden.

III. Begründung
Der begründende Teil der Entscheidung wird gemäß Ziffer 1. 
der Hinweise zu diesem Beschluss zur Einsichtnahme ausge-
legt.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit 
dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag.
Der Widerspruch ist schriftlich beim
Landratsamt Landkreis Leipzig
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna
oder zur Niederschrift beim

Landratsamt                       oder
Landkreis Leipzig

Landratsamt 
Landkreis Leipzig

Stauffenbergstraße 4 Vermessungsamt
04552 Borna Leipziger Straße 67

04552 Borna

einzulegen.
Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischer Form ist eben-
falls durch die Übermittlung eines mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehenen elektronischen Dokuments möglich, 
welches an das besondere Behördenpostfach (beBPo) des Land-
ratsamtes des Landkreises Leipzig, Vermessungsamt zu richten 
ist.
Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen.
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten natürlicher Personen im Rahmen des Verfahrens der 
Ländlichen Neuordnung können im Internet unter folgendem Link 
abgerufen werden:
www.laendlicher-raum.sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-der-
landlichen-neuordnung 9248.html
Darüber hinaus sind die Informationen auch beim Landratsamt 
Landkreis Leipzig, Sachgebiet Ländliche Neuordnung, Stauffen-
bergstraße 4, 04552 Borna, Telefon 03433 241-1502, Vermes-
sungsamt@lk-l.de, erhältlich.

Borna, den 17. Januar 2024

Grobe
Sachgebietsleiter Ländliche Neuordnung

Beschluss zur 3. Änderung 
des Verfahrensgebietes Witznitz
Landratsamt Landkreis Leipzig
Vermessungsamt
Sachgebiet Ländliche Neuordnung

Flurbereinigung: Witznitz
Städte/Gemeinden: 
Borna, Rötha, Böhlen, Lobstädt, Neukieritzsch

Aktenzeichen: 10163-846.127-290161 (LE/LN13)

I. Anordnung der Änderung des Verfahrensgebietes
1. Flurbereinigungsgebiet
Das mit Neuordnungsbeschluss des Staatlichen Amtes für Ländli-
che Neuordnung Wurzen vom 05. Dezember 2001 (Aktenzeichen: 
BL/2-8461.25-LE/LN 13) festgestellte und mit Beschlüssen zur 
Änderung des Verfahrensgebietes vom 21. Dezember 2021 und 
26. Mai 2023 (jeweiliges Aktenzeichen: 10163-846.127-290161 [LE/
LN13]) geänderte Verfahrensgebiet wird gemäß § 8 Abs. 2 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) erneut geändert.
Folgende Flurstücke werden nachträglich aus dem Verfahrensge-
biet der Flurbereinigung Witznitz ausgeschlossen:
aus der Gemeinde Neukieritzsch
Gemarkung Neukieritzsch
das Flurstück Nr. 388/16
Gemarkung Großzössen
das Flurstück Nr. 62
Gemarkung Pürsten
die Flurstücke Nr.: 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 und 222/90
Gemarkung Zöpen
die Flurstücke Nr.: 74/176, 74/178 und 164/125
aus der Stadt Borna,
Gemarkung Eula
die Flurstücke Nr.: 160/5, 160/13 und 160/14
Die Fläche der nicht mehr beteiligten Flurstücke beträgt ca. 
0,4840 ha.
Folgende Flurstücke werden zusätzlich in das Verfahrensgebiet 
der Flurbereinigung Witznitz hinzugezogen:
aus der Gemeinde Neukieritzsch
Gemarkung Kahnsdorf
die Flurstücke Nr.: 96/143 und 96/144
Gemarkung Pürsten
die Flurstücke Nr.: 26/21, 222/50, 222/53, 222/55, 222k, 222l, 222y, 
225/1, 226/12, 226/14, 322/4, 328d, 328e, 328f, 328g, 328h, 328i, 
532/2, 532/24 und 577
Gemarkung Zöpen
das Flurstück Nr. 194a
aus der Stadt Rötha
Gemarkung Rötha
die Flurstücke Nr.: 403/6 und 679/8
Gemarkung Espenhain
die Flurstücke Nr.: 99/30, 99/32, 99/35 und 233/36
aus der Stadt Borna
Gemarkung Gestewitz
das Flurstück Nr. 41/4
Gemarkung Haubitz
das Flurstück Nr.: 59/6
Die Fläche der hinzugezogenen Flurstücke beträgt ca. 3,9768 ha.
Die Gesamtfläche des Verfahrens beträgt somit ca. 2.513,582 ha.
2. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum geänderten Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücke, Gebäude und Anlagen sowie die den Grundstücks-
eigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten sind bereits 
Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren und somit Mitglieder 
der mit dem Anordnungsbeschluss vom 05. Dezember 2001 
entstandenen

Teilnehmergemeinschaft Witznitz

mit Sitz im Ortsteil Lobstädt der Gemeinde Neukieritzsch. Die 
Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (§ 16 FlurbG) und untersteht der Aufsicht des Landratsam-
tes Landkreis Leipzig.
Nebenbeteiligte sind u.a. Inhaber von Rechten an Grundstücken 
sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
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Veröffentlichung gemäß § 23 17.BImSchV des Kraftwerkes Lippendorf zum Jahr 2023
Die Lausitz Energie Kraftwerke AG betreibt auf der Gemarkung der Gemeinde Lippendorf ein Kraftwerk.
In den Dampfkesseln der Blöcke R und S werden auf der Grundlage immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen der Landesdi-
rektion Sachsen neben den Regelbrennstoffen Braunkohle und Heizöl auch Klärschlämme aus Abwasseraufbereitungsanlagen mit 
verbrannt. Die Aufnahme des Dauerbetriebes zur Mitverbrennung erfolgte am 26.07.2004.
Mit der Erteilung des Genehmigungsbescheides zur Mitverbrennung von Klärschlämmen in den Dampfkesseln R und S des Kraftwer-
kes Lippendorf war in Umsetzung des § 23 der 17. BImSchV die Auflage verbunden, die Öffentlichkeit einmal jährlich über die Beurtei-
lung der Messung der Emissionen von Luftschadstoffen zu unterrichten. Der Betrieb der Anlage erfolgt nach den in der Genehmigung 
vorgegebenen Grenzwerten zur Luftreinhaltung. Die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte wird durch kontinuierliche und periodische 
Messungen überwacht. Notwendige Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Ergebnisse werden durchgeführt.
1. Kontinuierliche Emissionsmessungen

Alle ermittelten Jahresmittelwerte belegen die Einhaltung der Grenzwerte der 17. BImSchV. Auf die Grenzwertverletzungen wurde 
mit Sofortmaßnahmen reagiert und an die zuständige Behörde gemeldet. Diese zeigten Wirkung und führten zu einer sehr schnellen 
Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes. Der Informationspflicht an die Behörde gemäß § 21 (1) der 17. BImSchV wurde 
dabei entsprochen.
Die Ergebnisse der an der kontinuierlichen Emissionsmesstechnik durchgeführten Kalibrierungen bzw. Vergleichsmessungen weisen 
nach, dass diese Geräte die Emissionen der Kraftwerksblöcke entsprechend den geltenden Vorschriften erfassen und auswerten.
2. periodische Messungen bei der Mitverbrennung
In der Änderungsgenehmigung zur Mitverbrennung von Klärschlämmen wurde weiterhin festgelegt, dass für die Schad-
stoffe, deren Emission nicht kontinuierlich überwacht wird, gemäß § 18 der 17. BImSchV periodische Emissionseinzelmes-
sungen durch einen behördlich zugelassenen Gutachter zu erfolgen haben.
Diese Emissionseinzelmessungen wurden am Block R im Zeitraum 04. bis 12.10. und am Block S im Zeitraum 19.09. bis 
22.09. und 26.09. bis 29.09.2023 realisiert.

Messergebnisse Einzelmessungen bei Mitverbrennung 
Klärschlamm, Block R

Stoffbezeichnung GW
[mg/m³]

Max. Messwert 
zuzüglich 

Messunsicherheit
Chlorverbindungen HCl 5 0
Fluorverbindungen HF 3 1
Gesamtkohlenstoff C 5 2
Summe Cadmium Cd 
und Thallium Tl

0,006 0,000

Summe Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

0,2 0,0

Krebserregende Stoffe 0,05 0,00
Dioxine und Furane 0,03 ng/m³ 0,00

Messergebnisse Einzelmessungen bei Mitverbrennung 
Klärschlamm Block S

Stoffbezeichnung GW
[mg/m³]

Max. Messwert 
zuzüglich 

Messunsicherheit
Chlorverbindungen HCl 5 0
Fluorverbindungen HF 3 0
Gesamtkohlenstoff C 5 2
Summe Cadmium Cd 
und Thallium Tl

0,006 0,000

Summe Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

0,2 0,0

Krebserregende Stoffe 0,05 0,02
Dioxine und Furane 0,03 ng/m³ 0,00

Mit den Ergebnissen wird nachgewiesen, dass alle Grenzwerte eingehalten wurden. Die Messberichte werden vom zuständigen 
Fachbereich der Landesdirektion Sachsen geprüft.
3. Beurteilung der Verbrennungsbedingungen
Die Anforderungen der Verbrennungsbedingungen nach § 7 der 17. BImSchV sind bei der Mitverbrennung in allen Betriebszuständen 
eingehalten. Der Nachweis dazu erfolgte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.
Die Inhalte der Veröffentlichung sind mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt.

Lausitz Energie Kraftwerke AG
Kraftwerk Lippendorf
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Emissionswerte der Bodensanierungsanlage 
Deutzen vom Monat Januar 2024 
kumulativ aufgerechnet
Tabelle der monatlich kumulativ erfassten 
Emissionswerte der BSA Deutzen im Jahr 2024

Abgas-
komponenten

Dimension Tagesmittel-
grenzwert

Gefahrene 
Parameter 

bis 31.01.2024
NO2 mg/Nm³ 150 104.53

SO2 mg/Nm³ 25 2.89

CO mg/Nm³ 50 0.357

CnHm mg/Nm³ 5 3.70

HCl mg/Nm³ 5 0.0035

Staub mg/Nm³ 5 0.89

Hg µg/Nm³ 30 0.0038

Weitere Betriebsparameter können, wie bereits bekannt, live 
auf dem PC-Bildschirm in der Bodeneingangskontrolle ange-
sehen werden.

Öffentliche Stellenausschreibung:

Sie sind Bachelor (B Eng), Techniker oder Meister in den Be-
reichen Wasserwirtschaft/Abwasser, Umwelttechnik, Me-
tallbau oder Elektrotechnik und suchen eine neue berufliche 
Herausforderung?
Sie sind es gewohnt, sich ändernden beruflichen Herausfor-
derungen zu stellen und verantwortungsbewusst zielorien-
tiert zu arbeiten? Dann bietet der Abwasserzweckverband 
„Espenhain“ für Sie eine neue interessante berufliche Per-
spektive.
Wir suchen zur Besetzung der Stelle „Abwassermeister/
in“ im technischen Bereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
oder auch sofort eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Näheres zur Stellenaus-
schreibung finden Sie auf unserer Homepage unter
https://azv-espenhain.de/#stellenausschreibungen
Sie haben noch Fragen?
Ansprechpartner Herr Lindstedt – (034343) 5070 oder
Mail: s.lindstedt@azv-espenhain.de

Stellenangebot
Für die Leitung des kommunalen Zweckverbandes mit seinen 
vielfältigen und komplexen, vor allem aber interessanten Auf-
gabengebieten ist beim Kommunalen Forum Südraum Leipzig 
zum 01. Oktober 2024 die Position der

Geschäftsführung (w/m/d)
in Vollzeit zur Einarbeitung und Übernahme der Position ab 
01.01.2025 zu besetzen.
Seit mehr als 27 Jahren hinterlässt das Kommunale Forum 
seine Spuren in der neu gestalteten Bergbaufolgelandschaft 
des Südraumes Leipzig. Ob an der Landschaftsgestaltung, 
der Etablierung touristischer Anziehungspunkte, der Gestal-
tung von touristisch nutzbaren Gewässerverbindungen oder 
einem dichten Netz touristischer Radrouten - an allen Ent-
wicklungen war und ist der Zweckverband beteiligt. Mit dem 
Strukturwandel in der Region entstehen auch für den Zweck-
verband neue/zusätzliche Aufgaben.
Wir bieten Ihnen:
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einem abwechs-

lungsreichen Aufgabengebiet in einer attraktiven und 
wachsenden Region

- leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an die Tarif-
gruppe 12 des TVöD, eine Jahressonderzahlung und zu-
sätzliche betriebliche Altersvorsorge

- flexible Arbeitszeitmodelle für eine bessere Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben

- 30 Tage Jahresurlaub – zusätzlich 24.12. und 31.12. ar-
beitsfrei

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Das sind die Herausforderungen Ihres künftigen Aufgabenge-
bietes:
- eigenständige / eigenverantwortliche Leitung und Organi-

sation der Verbandsarbeit
- Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben gemäß Sächs-

KomZG und SächsGemO
- kaufmännische Verwaltung des Verbandes
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller hausinternen 

Aufgaben in personeller, technischer und organisatori-
scher Hinsicht

- Organisation der Gremienarbeit
- Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung konkreter Pro-

jekte im Auftrag der Zweckverbandsversammlung
- Aufbau der Organisation und Sicherung des Betriebes 

ausgewählter touristischer Einrichtungen

- Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsunterneh-
men und regionalen Partnern

- Übernahme von Dienstleistungen für Dritte
- Mitwirkung in regional agierenden Netzwerken
Das bringen Sie mit:
- abgeschlossenes Hochschulstudium; von Vorteil in den 

Fachrichtungen Betriebs-/Verwaltungswirtschaft, Raum-
ordnung/Regionalplanung, Ingenieurwissenschaften, 
Geowissenschaften oder Vergleichbarem

- Berufserfahrungen (vorzugsweise in Aufgabenfeldern ver-
gleichbar denen eines Regionalmanagements und/oder 
einer kommunalen Verwaltung) sowie Erfahrungen in der 
Führung von Teams

- Führungskompetenz, Entscheidungs- und Durchsetzungs-
vermögen

- Selbstvertrauen, an neuen und herausfordernden Aufga-
ben zu wachsen

- Kreativität bei der Gestaltung von Kooperationsvorhaben 
mit den Verbandskommunen

- Leidenschaft für die Mitgestaltung einer Region
- strukturierte Arbeitsweise, Kommunikations- und Koope-

rationsfähigkeit
- sicherer Umgang mit Office-Anwendungen
Aufgrund der erforderlichen hohen Mobilität innerhalb der 
Region ist der Führerschein Klasse B Einstellungsvorausset-
zung. Im Bedarfsfall ist die dienstliche Nutzung des privatei-
genen PKW erforderlich.
Wir wertschätzen die Vielfalt der Persönlichkeiten bei unse-
ren Mitarbeitern. Bewerber – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Welt-
anschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität sind uns willkommen. Schwerbehinderte und 
ihnen Gleichgestellte haben die gleichen Chancen wie nicht 
behinderte Bewerberinnen und Bewerber.
Aussagekräftige Bewerbungen (Lebenslauf, beruflicher Wer-
degang) können bis 05.04.2024 gerichtet werden an:

info@kommunalesforum.de oder
an: Kommunales Forum Südraum Leipzig

Geschäftsstelle
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Für Nachfragen steht Ihnen Frau Dr. Raatzsch unter der Tele-
fonnummer 0341/350 16777 zur Verfügung.
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Wir bilden uns für Sie weiter!
Das Einwohnermeldeamt ist am 16. April 2024, in der Zeit 
von 9 bis 15 Uhr geschlossen.
Wir bitten um Beachtung und um Verständnis!

Angebote an freien Mietwohnungen
in Deutzen

bezugsfertig renoviert
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss mit Balkon
3-Raum-Wohnung, ca. 60 m²
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss
2-Raum-Wohnung, ca. 46 m²

in Großzössen

Witznitzer Straße
2-Raum-Wohnung, ca. 48 m²
Erdgeschoss und 2. OG - bezugsfertig

Weitere Wohnungen in unterschiedlichen Wohnungs-
größen auf Anfrage.
Wir haben auch einige unrenovierte 2- und 3-Raum- 
Wohnungen im Angebot.
Sollten Sie Zeit und Lust haben Ihre Wohnung selbst 
nach Ihrem Geschmack gestalten zu wollen, bieten wir 
Ihnen dafür einen mietfreien Zeitraum und eine günsti-
gere Miete

Anfragen an Kommunale Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Deutzen
04575 Neukieritzsch OT Deutzen, Tel.: 03433 / 20 80 28 oder
info@kowo-deutzen.de Ansprechpartner: Frau Juhlemann

Angebote an z. Zt. freien Mietwohnungen 
in Neukieritzsch
Neubau

Nordstr. 18, 2-Raum-Wohnung (ca. 46,99 m²) sofort
1. OG bezugsfertig / Dusche

Altbau

Bahnhofstraße 29, 3-Raum-Wohnung (ca. 58 m²) sofort
EG bezugsfertig
Hauptstraße 34 (Lippendorf) 1-Raum-Wohnung
(ca. 34,23 m²) sofort
EG bezugsfertig
Str. d. Genossenschaft (Deutzen) 2-Raum-Wohnung 
(ca. 56 m²) sofort
DG

Anfragen an: HaWoGe Neukieritzsch
Frau Scheibe, 04575 Neukieritzsch, Tel. 034342/ 51913
oder 04575@hawoge-mbh.de

GEMEINDEINFORMATIONEN

Aus dem Ortsteil Deutzen
Am 22.03.23 war der Verein „Ökokirche e.V.“  
zum ersten Mal beim Ortschaftsrat Deutzen, 
um sich vorzustellen

Der Verein suchte und sucht heute noch die Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen in Deutzen. Bis jetzt hat das sehr erfolg-
reich funktioniert, da der SV Blau-Weiß Deutzen „Abt. Fußball“ 
und der Verein „Gemeinsam für Deutzen e.V.“ einen Weih-
nachtsmarkt erfolgreich organisiert haben.
Die Einwohner unseres schönen Ortes erfreuten sich nicht nur 
an vielen Leckereien, sondern auch an der, von den Vereinen 
organisierten, Unterhaltung.
Wieder haben die Einwohner unseres Ortes bewiesen, was al-
les möglich ist, wenn man zusammenarbeitet.
Lobenswert sind hier die Vereinsvorsitzenden Jens Buder und 
Sandy Schädlich, sowie die Vereinsmitglieder der „Ökokirche 
Deutzen e.V.“ C. Reiprich und Pfarrerin Frau U. Franke zu nen-
nen und natürlich auch alle anderen fleißigen Mitglieder der 
Vereine, die in ihrer Freizeit großes leisteten.
Des Weiteren hat uns der Verein „Ökokirche e.V.“ schon mehr-
mals die Kirche als Versammlungsort für die Bürgergespräche 
zur Verfügung gestellt. Was keine Selbstverständlichkeit ist.
Deswegen war ich am 2.3.2024 vor Ort, um bei den Baumpflan-
zungen ein paar Stunden zu helfen und somit persönlich danke 
zu sagen.

Ich freue mich über die weitere Zusammenarbeit und dass un-
ser schöner Ort weiter zusammenwächst und wir weiter für eine 
neue Schule kämpfen!

Ortsvorsteher
Andy Krummsdorf

Bauernregel für März
Soviel Nebeltage im März, 

soviel Frosttage im Mai.
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Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch

Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird aber eine Terminverein-
barung empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass im Einwohnermeldeamt sowie 
im Standesamt generell an allen Tagen eine Terminver-
einbarung notwendig ist. Termine sind zu vereinbaren 
für das

• Standesamt: standesamt@neukieritzsch.de  
oder unter 034342 80323

• Einwohnermeldeamt: EMA@neukieritzsch.de oder 
unter 034342 80316

Bürgermeistersprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters findet am 
Donnerstag, den 25.04.2024, 16.00 Uhr in Neukieritzsch, 
Gemeindeamt, Schulplatz 3 statt.
Bei dringenden Angelegenheiten vereinbaren Sie bitte einen 
Termin unter 034342 80312.

Sprechzeiten des Polizeistandortes Neukieritzsch

Dienstag: 09.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 034342 689990, Fax: 03433 244106 - Polizeidienst-
stelle Borna

Schiedsstelle

Momentan findet keine Sprechstunde der Schiedsstelle 
statt.

Die Ämter der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch sind telefonisch zu erreichen

Bürgermeister/Sekretariat, Herr Meckel/Frau Zippel 034342 80312 gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de
Amtsleiter Hauptamt, Herr Gohr 034342 80314 a.gohr@neukieritzsch.de
Standesamt, Frau Schröder 034342 80323 k.schroeder@neukieritzsch.de
Standesamt, Frau Atzler 034342 80324 j.atzler@neukieritzsch.de
Personalamt, Frau Gerstner 034342 80330 k.gerstner@neukieritzsch.de
Einwohnermeldeamt, Frau Teichert 034342 80316 g.teichert@neukieritzsch.de
Einwohnermeldeamt, Herr Heinze 034342 80316 d.heinze@neukieritzsch.de
Ordnungsamt, Herr Jockisch 034342 80319 k.jockisch@neukieritzsch.de
Vollzugsbedienstete, Fundbüro, Frau Ott 034342 80332 a.ott@neukieritzsch.de
Amtsleiterin Kämmerei, Frau Wenner 034342 80328 h.wenner@neukieritzsch.de
Kasse, Rechnungslegung, Betriebskostenabrechnung,
Frau Ludwig

034342 80322 k.ludwig@neukieritzsch.de

Kasse, Hundesteuer, Haushalt, Frau Belke 034342 80320 a.belke@neukieritzsch.de
Gewerbesteuern, Mieten und Pachten, Frau Braumann 034342 80335 p.braumann@neukieritzsch.de
Grundsteuern und Liegenschaften, Frau Meinhold 034342 80321 g.meinhold@neukieritzsch.de
Amtsleiterin Bauamt, Frau May 034342 80327 s.may@neukieritzsch.de
Vermietung, Verpachtung, Herr Heidler 034342 80315 t.heidler@neukieritzsch.de
Tief- und Hochbau, Herr Köhler 034342 80329 t.koehler@neukieritzsch.de
Unterhaltung/Instandhaltung, Herr Pohlers 034342 80336 m.pohlers@neukieritzsch.de
Bauverwaltung, Frau Böer 034342 80325 t.boeer@neukieritzsch.de
Bauverwaltung, Herr Albrecht 034342 80340 ch.albrecht@neukieritzsch.de

Öffnungszeiten der Bibliothek  
im Gemeindeamt Neukieritzsch

Dienstag und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 17.00 Uhr

Tel.: 034342 803-18

Öffnungszeiten Bibliothek Deutzen, Am Markt

montags  von 10.00 bis 12.00 Uhr 
und   von 14.00 bis 17.00 Uhr
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03433 905276

Friedhofsverwaltung für die kommunalen 
Friedhöfe in Neukieritzsch und Deutzen

Mobile Friedhofsverwaltung Kramer
Bahnhofstr. 2 a
04564 Böhlen
Tel.: 0170 5421858

Bitte beachten Sie, dass die Friedhofsverwaltung für 
die Friedhöfe in Lippendorf, Kieritzsch, Großzössen 
und Lobstädt über die Telefonnummer des Pfarrbüros 
Neukieritzsch unter 034342-51360 erreichbar ist. Wei-
tere Informationen erhalten Sie in der Rubrik „Kirchen-
nachrichten“.

Öffnungszeiten der Wäscherolle am Bahnhof

dienstags von 8.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr

Sparkassenbus im Ortsteil Deutzen

Der Sparkassenbus 
hält in der ungeraden Kalenderwoche
donnerstags von 10.00 bis 10.15 Uhr 
Am Markt und Hartmannsdorfer Str./Ecke Steigerweg 
von 10.30 bis 10.45 Uhr.
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Aufruf!
Wir, der Feuerwehrverein Neukieritzsch e.V., wollen am Samstag, dem 07.12.2024, wieder einen Weihnachts-
markt auf dem Marktplatz in Neukieritzsch organisieren und sind in der Planungsphase.
Da ein Weihnachtsmarkt nur dann schön ist, wenn er gut gefüllt ist und mit verschiedenen Möglichkeiten zum 
Verweilen einlädt, rufen wir gern zur Unterstützung auf.

Wer also als Verein, Gewerbetreibender, Händler oder Privatperson Lust hat, uns zu unterstützen oder sich auf andere Weise 
auf einem Weihnachtsmarkt zu präsentieren, meldet sich bitte bei uns für weitere Informationen.
Schreibt uns eine kurze Mail mit dem Betreff „Weihnachtsmarkt 2024“ und euren Möglichkeiten bzw. Ideen bis 
zum 30. April 2024.
Wir bedanken uns im Voraus und freuen uns auf eine kommunikative und gute Zusammenarbeit.
Kontakt (E-Mail): feuerwehrverein-neukieritzsch@web.de

Euer Feuerwehrverein Neukieritzsch e.V.

NEUES VON DEN FEUERWEHREN

Einsatzübersicht der FF Neukieritzsch
Im Zeitraum vom 01.02.2024 bis 29.02.24 wurde die FF Neukieritzsch zu gesamt 1 Einsatz alarmiert und führte 2 Brand-
sicherheitswachen durch.

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Kurzbericht
9 16.02.2024 20:23 Uhr Luckaer Straße,

OT Großpriesligk/
04539 Groitzsch

Nachforderung von Atemschutzgeräteträgern zu ei-
nem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil 
Großpriesligk (Stadt Groitzsch). Nach Eintreffen un-
serer Kräfte bestand kein Handlungsbedarf mehr.

10 24.02.2024 09:30 bis 19:00 Uhr Parkarena Neukieritzsch, 
Badstraße

Brandsicherheitswachdienst wegen einer Großveran-
staltung in der Mehrzweckhalle Neukieritzsch.

11 25.02.2024 09:30 bis 15:00 Uhr Parkarena Neukieritzsch, 
Badstraße

Brandsicherheitswachdienst wegen einer Großveran-
staltung in der Mehrzweckhalle Neukieritzsch.

Gegenüber dem Vorjahr sind somit 2 Ereignisse/Einsätze mehr zu verzeichnen.

Ihre FF Neukieritzsch

Weitere Informationen zu Einsätzen, Meldungen sowie Veranstaltungen, finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.feuerwehr-neukieritzsch.de

Praktische Übungen mit der Motorsäge 
bei der Feuerwehr Neukieritzsch
Bereits am Freitag (16.02.) und Samstag (17.02.) konnten einige 
Kameraden den Umgang mit der Motorsäge praktisch üben.

Hierbei ist auf die Lage der Bäume zu achten. Die liegenden 
Bäume stehen teilweise unter Spannung und weisen an ver-
schiedenen Stellen Druck- oder Zugpunkte auf.

Um ein Einklemmen des Schwertes oder gar Unfälle zu vermei-
den, muss der Motorsägenführer diese erkennen und die Mo-
torsäge richtig führen und den Baum an den richtigen Stellen 
ansägen bzw. durchsägen.
Aber auch die richtige Pflege der Maschinen sowie das Tragen 
der richtigen Schutzausrüstung wurden thematisiert.

Für alle war es wieder eine gelungene und wichtige Ausbil-
dungseinheit zur Festigung der Grundlagen im Umgang mit der 
Motorsäge.

Ihre FF Neukieritzsch
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Sachspende des Fördervereins 
Freiwillige Feuerwehr Kahnsdorf e.V.
Kahnsdorf hat eine neue Bank! In Zusammenarbeit mit dem 
Seehaus e.V. hat der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Kahns-
dorf e.V. eine neue Sitzbank an der Bushaltestelle auf der 
Kreudnitzer Allee gestellt/stellen lassen. 

Die Bank wurde vom Förderverein finanziert und gespendet. 
Nach noch nicht mal einer Woche mussten wir jedoch leider 
schon feststellen, dass diese bereits beschmutzt wurde. Es ist 
wirklich sehr schade, traurig und gleichzeitig respektlos. Viel-
leicht hat der Ein oder Andere etwas gesehen oder kennt diese 
„Handschrift“. Wir würden uns sehr freuen, wenn zukünftig res-
pektvoller mit öffentlichen „Gegenständen“ umgegangen wird. 
Nichts desto trotz freuen wir uns auf viele weitere Projekte die 
wir für unser Dorf umsetzen können.

Mitgliederversammlung des Fördervereins 
Freiwillige Feuerwehr Kahnsdorf e.V.
Am 01.03.2024 fand die Mitgliederversammlung des Förder-
vereins Freiwillige Feuerwehr Kahnsdorf e.V. im Gerätehaus der 
Feuerwehr statt. Es wurde eine Auswertung des letzten Jah-
res und ein Ausblick auf das nächste Jahr durch den 1. Vorsit-
zenden Sebastian Kertzscher durchgeführt. Im Rahmen dieser 
Versammlung wurden nachträglich 3 Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Kahnsdorf für ihre Verdienste in der Feuerwehr 
ausgezeichnet/befördert.

Ausbildung im Brandübungscontainer
Realitätsnahe Übungen im 
Brandcontainer der Werkfeu-
erwehr VSU Böhlen.
Am Montag, den 19.02.2024 
konnten 5 Kameraden der FF 
Neukieritzsch und 1 Kame-
rad der FF Lobstädt zwischen 
16:00 und 18:00 Uhr im Brand-
übungscontainer bei der Werk-
feuerwehr Böhlen (VSU) ein-
satznahe Szenarien üben.

Der Lehrgang Atemschutzgeräteträger ist unter anderem Vor-
aussetzung für die Teilnahme.
Im Inneren des Brandübungscontainers werden verschiedene 
Situationen nachgestellt. Brand unter einer Kellertreppe, richti-
ges Öffnen von Türen zum Brandraum usw.
Eine Kombination aus Brandbekämpfung und Menschenret-
tung war für uns die eigentliche Übung.
Nachdem der Trupp unter Atemschutz und ohne jegliche Sicht 
im Container vorgedrungen war und die ersten Brandstellen ge-
löscht hatte, musste die Person (Übungspuppe 95 kg) zunächst 
gefunden danach gerettet und ins freie gebracht werden.
Nachdem dies geschehen war, ging es wieder zurück in das 
Innere des Containers und die Brandbekämpfung wurde fort-
gesetzt.
Nach ca. 30 Minuten vollem Einsatz und Erfüllung der Aufgaben 
war die Übung für jeden Trupp beendet.
Nach einer kurzen Auswertung und einer Erholungspause freu-
te sich jeder über eine Flasche Wasser und die anschließende 
Dusche.

Wir bedanken uns herzlich bei der VSU Werkfeuerwehr Böhlen 
und den Ausbildern für die Möglichkeit, unter einsatznahen Be-
dingungen zu üben.

Ihre FF Neukieritzsch

Erste-Hilfe-Ausbildung 
bei der Feuerwehr Kahnsdorf
Am 17.02. haben wir zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Großzössen unser Wissen in Erste Hilfe aufgefrischt.

Wir wurden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr theoretisch 
und praktisch von einem Ausbilder des DRK geschult, haben 
uns Vieles wieder ins Gedächtnis gerufen, Einiges gefestigt und 
erneut den Umgang mit unserem AED trainiert. Danke für die 
interessante und abwechslungsreiche Ausbildung.
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„Keramik, die dein Leben verschönert“
Am 06.02.2024 begrüßten wir 
Frau Heike Swendrowski vom 
kreativen Eckchen.
Gemeinsam mit den 12 Vor-
schulkindern gestaltete Frau 
Swendrowski Stiftebecher, 
welche den Schreibtisch zu 
Hause ergänzen.
Sehr ideenreich, mit Phantasie 
und viel Liebe zum Detail ent-
standen personenbezogene 
Becher.
Vielen Dank an unseren Förder-
verein: „Zukünftige Entdecker 
Neukieritzsch e.V.“, welche den 
Töpferkurs finanzierte.

Kita Haus der Zukunft Neukieritzsch

Qualifizierungsturnier Zweifelderball 
für die Grundschule Neukieritzsch
Am 06.03. durften sich erneut einige Schüler und Schülerin-
nen der Klassenstufen 3 und 4 der Grundschule Neukieritzsch 
sportlich messen. Gemeinsam mit den Teilnehmern der Grund-
schule Lobstädt ging es für sie nach Borna in die Glück-Auf-
Turnhalle zum Qualifizierungsturnier im Zweifelderball. Dort 
warteten noch vier weitere Teams aus den Grundschulen Bor-
na, Espenhain und Kitzscher. Im Spielmodus „Jeder gegen Je-
den“ konnten sich alle Teams an Schnelligkeit, Wendigkeit und 
Treffsicherheit untereinander messen. Für ein Treppchenplatz 
hat es dieses Mal leider nicht gereicht, aber auch dies gehört 
zum Spiel dazu.
Wir bedanken uns herzlich beim Busunternehmen Hans-Jür-
gen-Riebe e.K., welches uns und die Teilnehmer der Grund-
schule Lobstädt nach Borna und wieder zurück chauffiert hat.

SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

120 Jahre Grundschule Lobstädt
Herzliche Einladung

zum großen Schulfest – am 25. Oktober von 15:00 bis 
18:00 Uhr auf dem Schulhof und im Gebäude anlässlich 
unseres Jubiläums 120 Jahre Grundschule Lobstädt

um 1910 (Quelle: Geschichtswerkstatt Neukieritzsch e.V.)

2023 (Quelle: Grundschule Lobstädt)

Eine Projektwoche und zum Abschluss ein großes Fest
In der Woche vom 21.10. bis 25.10.2024 findet an unserer 
Grundschule eine Projektwoche statt. Wir wollen mit den Kin-
dern 120 Jahre Grundschule Lobstädt aufleben lassen.
Im Zentrum der Projektthemen steht der Vergleich des früheren 
und heutigen Schullebens.
Höhepunkt der Projektwoche wird ein Schulfest sein, bei dem 
sich alle Projektgruppen mit ihren Ergebnissen präsentieren. 
Ergänzt wird diese Präsentation durch ein Begleitprogramm mit 
verschiedenen Mitmachaktionen, Aufführungen und reichhalti-
gen kulinarischen Angeboten.
Dieses Fest, zu dem nicht nur alle Mitglieder der Schulgemein-
de, sondern auch Freunde und Ehemalige der Schule herzlich 
eingeladen sind, findet am Freitag, 25.10.2024 von 15 bis 
18 Uhr auf dem Gelände unserer Grundschule in der Victoria-
straße 2 in Lobstädt statt.
Haben Sie Anekdoten oder Informationen zu unserer Grund-
schule, Gegenstände, Fotos oder ähnliches, die Sie uns gern 
für dieses Fest zur Verfügung stellen wollen?
Melden Sie sich gern zeitnah bei uns und gestalten Sie diesen 
Höhepunkt mit!
Wir freuen uns über viele Interessierte, über Zeitzeugen und 
Unterstützende, die dieses Fest mit uns gemeinsam feiern wol-
len.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 19. April 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Freitag, der 5. April 2024

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 10. April 2024, 9.00 Uhr
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VEREINSNACHRICHTENWiehern, Scharren, Schnauben – 
Ein Erlebnistag auf dem Reiterhof 
in Neukieritzsch
Neukieritzsch. Ein Programmhighlight des Hortes „Entdecker-
land“ in der Winterferienzeit war ein Besuch auf dem Reiterhof 
des RSV Neuseenland e.V. in Neukieritzsch.
Sehr herzlich nahmen Herr Landgraf und die auf dem Reiter-
hof lebenden Vierbeiner ihre kleinen und großen Besucher in 
Empfang.
Gemeinsam mit eifrigen Helfern des Hofes wies Herr Landgraf 
in Kürze die Kinder in den ersten Verhaltensumgang mit Pfer-
den ein. Die bereits reiterfahrenen Kinder haben erfreut ihr vor-
handenes Pferdewissen einbringen können.
Jedes Pferd wurde uns mit seinem Namen vorgestellt. Wäh-
rend des hautnahen Kontaktes mit den Tieren haben wir erfah-
ren, dass zur Pferdehaltung viel mehr gehört, als sich nur auf 
einen Pferderücken zu schwingen und loszureiten.
Die Erklärung und Vorstellung von Futtersorten, Reitutensilien 
und täglicher Pferdepflege haben die Unterhaltung sehr kurz-
weilig gestaltet.
Für das Wohlbefinden eines Pferdes spielt das gründliche 
Bürsten eine wichtige Rolle. Nach all den Streicheleinheiten 
schnappte sich jedes Kind eine Pferdebürste, um die Vierbei-
ner gründlich zu striegeln. Dabei wurden sicherlich so man-
che Ängste überwunden und die ein oder anderen tierischen 
Freundschaften geschlossen.
Nachdem Kinder und Pferde sich ein wenig nähergekommen 
sind, konnte natürlich eines nicht fehlen: Reiten auf einem rich-
tigen Pony! Dies war für manche wohl etwas abenteuerlicher 
als erwartet. So durfte ein Kind nach dem anderen auf einem 
der zahmen Ponys aufsitzen und geführt vom erfahrenen Pfer-
dehofpersonal über die Außenanlage des Reiterhofs reiten.

Doch als wäre dieses Highlight nicht schon genug, überrasch-
te uns Herr Landgraf zusätzlich noch mit einem kleinen „Off-
Road“-Trip, bei dem wir - mit Futter im Gepäck - die Rehe und 
Schafe des nahegelegenen Wildgeheges besuchten.
Nach glücklich leuchtenden Kinderaugen ist klar: Auf diesem 
Reiterhof waren wir nicht zum letzten Mal!
Im Namen aller Kinder und Erzieher bedanken wir uns recht 
herzlich bei Herrn Landgraf und seinem Team für diesen unver-
gesslichen Streifzug mit all seinen Höhepunkten.

Ihr Medienberater vor Ort

0175 2605303
Fax: 03535 489-238 | ingolf.otto@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ingolf Otto
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Vertreter der Vereine, unsere Förderer und Ehrenmitglieder. Am 
Sonntag, den 27.10.2024 laden wir alle Freunde des Chorge-
sangs in den Festsaal der Gemeinde Neukieritzsch zu einem 
Festkonzert ein. Beginn: 14.30 Uhr. Im Anschluss können un-
sere Gäste bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen. Wir 
werden mit dem Gemischten Chor Frohburg, dem Männerchor 
Eula - beide Chöre unter der Leitung von Andreas Schitke - 
sowie dem Schulchor der Grundschule Neukieritzsch, welcher 
unter der Leitung von Frau Bartsch steht, musizieren.
Auch die Weihnachtskonzerte sind schon fest eingeplant.
Freuen Sie sich mit uns über ein reich gefülltes Chorprogramm 
mit vielen Konzerthöhepunkten; welche in der bewährten Hand 
des Chorleiters Viktor Vetter zur Aufführung kommen werden.
Bleiben Sie dem Gemischten Chor Neukieritzsch treu gewo-
gen! Wir freuen uns auf Sie, liebe Konzertbesucher und Freun-
de unseres Chores. Herzliche Grüße von allen Sängerinnen und 
Sängern! 

Christine Vetter
Vorstandsvorsitzende GMC Neukieritzsch e.V.

Erinnerung  
an Friedrich Theodor Sältze 
an dessen 100. Todestag

Am 21. März 2024 jährt sich der Todestag von Friedrich Theo-
dor Sältze aus Kahnsdorf zum 100. Mal.
Wer war Theodor Sältze?

Er war von 1877 bis 1913 
(36 Jahre lang) Gemeindevor-
stand und von Februar 1879 
bis April 1921 (42 Jahre lang) 
Standesbeamter der Gemeinde 
Kahnsdorf. Zu dieser gehörte 
damals auch der Ortsteil Bahn-
hof Kieritzsch, also das heutige 
Neukieritzsch.
In Würdigung seiner Verdiens-
te für die Gemeinde Kahnsdorf 
benannte man im Jahre 1929 
die damalige Straße „An der 
Kirche“, in der sich sein Wohn-
haus befand, in „Theodor-Sält-
ze-Straße“ um. Diesen Namen 
trägt die Straße bis heute. 

Sein Wohnhaus, in dem sich damals auch das Trauzimmer von 
Kahnsdorf befand, hat heute die Hausnummer 28.

Friedrich Theodor Sältze wurde am 12. Juni 1841 als drittes Kind 
des Huf- und Waffenschmiedemeisters, Gottlob Sältze und 
dessen erster Ehefrau Johanna Rosina geb. Winter, geboren.
Am 25. Juni 1868 schloss er die Ehe mit Auguste Mathilde Sey-
del. Aus dieser Ehe gingen drei Söhne hervor.

Chorgesang in Neukieritzsch seit 1889
135 Jahre Chorgesang in Neukieritzsch ist ein Grund zum Fei-
ern. Der Gemischte Chor Neukieritzsch hatte am 26.02.2024 
seine Jahreshauptversammlung. Es wurde der Vorstand für 
die Dauer von zwei Jahr gewählt und das Jubiläumsjahr ab-
gestimmt. Zunächst möchten wir unseren Vorstand einmal 
vorstellen. Christine Vetter begleitet das Amt als Vorstands-
vorsitzende schon seit 1991 und ist auch weiterhin im Amt. 
Hauptkassiererin Beate Tröbitz und Schriftführerin Isabell Gärt-
ner sind ebenfalls in den Vorstand wiedergewählt worden. Sie 
sind beide seit 2020 im Amt. Im erweiterten Vorstand arbeiten 
mit: Margit Einsingbach, Birgit Kreiß, Monika Gastann, Antje 
Borschke, Angela Heim, Renate Lankes, Gloria Schellenberg 
und Steffen Kuhnert. Als Revisionskommission sind für die 
Dauer von 2 Jahren Dagmar Geyer und Sonja Waetzold gewählt 
worden. So wird dieses Team natürlich immer in Zusammen-
arbeit mit allen Sängerinnen und Sängern die Geschicke des 
Chores leiten.

Unser Terminplan 2024 ist ausgefüllt mit tollen Konzerten. So 
wird im Jubiläumsjahr der Chor vom 12.-15.04.2024 auf Kon-
zertreise nach Breslau fahren und in der Marien-Kathedrale 
konzertieren. Katedra Êw. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ulica 
Szewska 10, am 14.04.2024 um 19.00 Uhr. In der Planung ist 
ebenfalls ein Freundschaftstreffen mit dem polnischen Chor 
„cantiamo tutto“. An dieser Stelle danken wir all unseren Spon-
soren dieser Konzertreise! Ein besonderer Dank gilt unserem 
Hauptsponsor, der Zahnarztpraxis DS Jörg Graupner. Am 
21.04.2024 wird der Chor 15.00 Uhr im Bürgerhaus Geithain 
bei der Veranstaltung „Singender Südraum“ dabei sein. Die 
Neukieritzscher Sangesfreunde werden auch in Bad Lausick, 
Schkeitbar und im Völkerschlachtdenkmal Leipzig zu hören 
sein. Das Jubiläumswochenende vom 26. bis 27.10.2024 steht 
ganz im Zeichen des Chorgesangs. Zu unserer Veranstaltung 
am 26. Oktober 2024 erwarten wir geladene Gäste: befreun-
dete Chöre, Vertreter der Gemeinde sowie der Gemeinderäte, 
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1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau
Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle 
Vergangenheit!
Am 19.02.2024 war wieder unser monatliches Treffen in der 
Stadtmühle Groitzsch Fasching: Greetzsch „OHO“.
Zuerst gab es ein paar Infos über die nächsten Veranstaltungen 
und anschließend einen Lichtbildervortrag und Film von unse-
rem Chefchen seinem 65. Geburtstag – waren doch damals ei-
nige Gruppenmitglieder nicht da und in der Zwischenzeit sind 
neue Mitglieder dazu gekommen – recht vielen Dank an unse-
ren Siggi für die Technik!
Nach dieser Vorführung gab es Pfannkuchen von der Bäckerei 
Hennig, recht vielen Dank und wir feierten den 91. Geburtstag 
von unserer Sabine.
Auch die leckeren Fischbrötchen von Frischkost Kurt Brause 
aus Pegau ließen wir uns schmecken – recht vielen Dank dafür!
Unseren kranken, heute nicht anwesenden Mitgliedern – Gute 
Besserung!
Das nächste Treffen ist am 15.04.2024, 14.00 Uhr in der Stadt-
mühle Groitzsch.
Die Physiotherapie von Kerstin Prösdorf aus Seegel kommt zu 
uns - Was kann ein Tape – Tape im Sport und Alltag anschau-
lich erklärt!
Was haben die Farben beim Tapen zu bedeuten?

Gunter Kratzsch

GEBURTSTAGE UND JUBILÄEN SENIOREN

Jubilare
Allen Seniorinnen und Senioren, die im März ihren 
Geburtstag begehen, herzliche Glückwünsche und 
für das neue Lebensjahr alles erdenklich Gute!

Zum 90. Geburtstag 
gratulierte der 

stellv. Bürgermeister 
Eckhard Landgraf 

Frau Edith Trzebinsky 
aus Neukieritzsch 

am 09.02.2024. 
Er überbrachte Blumen
 und die Glückwünsche 

der Gemeinde.

Nachdem seine erste Ehefrau am 04. November 1901 verstor-
ben war, heiratete er am 05. April 1904 die Marie Josefa Anna 
geb. Dorn. Diese verstarb am 10. Juli 1916 in Kahnsdorf, wurde 
aber auf dem Friedhof in Leipzig Kleinzschocher beigesetzt.
Friedrich Theodor Sältze selbst starb am 21. März 1924 in 
Kahnsdorf und wurde am 24. März 1924 auf dem dortigen 
Friedhof beigesetzt.
Er war der Vorfahr der Besitzer der Drogerie Sältze in Neukie-
ritzsch.
Zusammengetragen von Gerd Janietz, Geschichtswerkstatt 
Neukieritzsch e.V. mit freundlicher Unterstützung von Frau Eng-
hardt aus Kahnsdorf, der unser besonderer Dank gilt.

Der Förderverein „Zukünftige Entdecker 
Neukieritzsch e.V.“ sagt Danke
Der Förderverein „Zukünftige Entdecker Neukieritzsch e.V.“ 
stellte bei der Stiftung Energiepark Witznitz im Herbst 2023 
einen Antrag auf die Förderung von Spiegelwänden für unse-
ren Hort „Entdeckerland“ der Grundschule Neukieritzsch. Die 
Freude war groß, als wir die Zusage zur Anschaffung von drei 
Spiegelelementen erhielten. Diese sind nun bereits angebracht 
und die ersten Tanzproben wurden begeistert durchgeführt. 
Sie geben den Hortkindern ab sofort Gelegenheit, mit Bewe-
gungen beim Tanzen und Spielen zu experimentieren. Durch 
die Spiegelwände wird die Koordinationsfähigkeit verbessert 
sowie die kindliche Selbstwahrnehmung spielerisch geschult.

Ein herzlicher Dank geht an die Stiftung Energiepark Witznitz 
für die Förderung unseres Projektantrages „Spieglein, Spieg-
lein an der Wand“. Edith Trzebinsky
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Volkssolidarität Kreisverband Borna e. V.
Veranstaltungsplan Seniorenclub Neukieritzsch

Monat April 2024
Dienstag, den 02.04.2024
14.00 Uhr Spielnachmittag
Mittwoch, den 03.04.2024
18.00 Uhr Mitgliederversammlung DIE LINKE
Donnerstag, den 04.04.2024
14.00 Uhr Bingo
Montag, den 08.04.2024
13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 09.04.2024
14.00 Uhr Singen in froher Runde
Donnerstag, den 11.04.2024
14.00 Uhr Bürgermeistersprechstunde
Montag, den 15.04.2024
13.00 Uhr Skaten
Abfahrt „Das ist ja zauberhaft“ –
(siehe Aushang) Veranstaltung in Borna
Donnerstag, den 18.04.2024
14.00 Uhr Bastelnachmittag
Montag, den 22.04.2024
13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 23.04.2024
14.00 Uhr Sport im Sitzen
Donnerstag, den 25.04.2024
14.00 Uhr Videonachmittag
Montag, den 29.04.2024
13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 30.04.2024
14.00 Uhr Bingo

E. Sauer
Clubleitung

Seniorentreff der Volkssolidarität 
Kahnsdorf/Großzössen
Donnerstag, den 04.04.2024, 14.00 Uhr, 
Schillercafé - Gedächtnistraining
Ansprechpartner: Frau Schirrmeister, Tel. 03433 902041

Ortsgruppe der Volkssolidarität Lobstädt

02.04.2024 14.00 Uhr Kartensticken
16.04.2024 14.00 Uhr Singen in froher Runde
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Rosemarie Langner
OT Lobstädt
Neue Straße 17 · 04575 Neukieritzsch
03433 900324

Auf 91 Lebensjahre 
kann Herr Gerhard Gentsch 

aus Neukieritzsch 
zurückblicken. 

Am 11.02.2024 empfing 
er den Bürgermeister 

Thomas Meckel, 
der für die kommende Zeit 

alles Gute bei bester 
Gesundheit wünschte.

Frau Elfriede Derikartz 
beging am 12.02.2024 
ihren 93. Geburtstag. 

Auch sie konnte sich 
über persönlichen Besuch 

des Bürgermeisters 
freuen, der ihr 

einen Blumenstrauß 
überreichte.

Gerhard Gentsch Elfriede Derikartz

Käthe BergerHarry Vogel

Zum 90. Geburtstag 
am 17.02.2024 gratulierte 

der Bürgermeister 
Thomas Meckel persönlich 

Herrn Harry Vogel 
aus Deutzen. Herr Meckel 
überbrachte Blumen und 

die Glückwünsche 
der Gemeinde.

Ebenfalls 
zum 90. Geburtstag 

besuchte der 
Bürgermeister 

Frau Käthe Berger aus 
Kahnsdorf am 21.02.2024. 

Er wünschte 
ihr alles Gute 

bei bester Gesundheit.

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/geburtstag
Gerne auch telefonisch unter Tel. 03535 489-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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Ev. – Luth. Emmauskirchgemeinde 
Bornaer Land
Jahreslosung für das Jahr 2024:
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“

1. Korinther Kap. 16 Vers 14
Spruch für den Monat April:
„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von 
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.“

1. Petrus Kap. 3 Vers 15

Wir bitten Sie, sich über die geplanten Termine auf den aktu-
ellen Aushängen oder auf der Homepage zu informieren. Es 
können sich kurzfristig Änderungen ergeben! Für Fragen wen-
den Sie sich bitte per Email an kg.borna@evlks.de oder in drin-
genden Fällen telefonisch an das Pfarrbüro Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder an das Pfarramt Borna (Tel: 03433/802185).

Geplante Gottesdienste im April

1. April – Ostermontag
Kollekte für die eigene Gemeinde
- Borna, Emmauskirche
10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Dr. Junghans
7. April – Quasimodogeniti
Kollekte für die eigene Gemeinde
- Kieritzsch
09:30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Piehler
- Neukieritzsch
11:00 Uhr Kreativer Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

mit Pfr. Piehler
14. April – Miserikordias Domini
Kollekte für die Posaunenmission und Evangelisation
Borna, Stadtkirche St. Marien
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Dr. Junghans
21. April – Jubilate
Kollekte für die eigene Gemeinde
- Kahnsdorf
09:30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Piehler
28. April – Kantate
Kollekte für die Kirchenmusik
- Lobstädt
09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Piehler
- Neukieritzsch
11:00 Uhr Kreativer Abendmahlsgottesdienst 

mit Kindergottesdienst mit Pfr. Piehler

Sprechzeiten Pfr. Piehler:
Jeden Dienstag von 16:00 – 17:30 Uhr im Pfarrbüro in der Ka-
tharina-von-Bora-Kirche zu Neukieritzsch 
(Tel: 034206/694652)

Gemeindeveranstaltungen

Neukieritzsch
- Frauenkreis
Mittwoch, den 3. April, 15:00 Uhr
Lobstädt
-Frauenkreis
Montag, den 8. April, 15:00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche
Teeniekreis “Treffpunkt“ (ab 9 Jahre) Termin im April entfällt
Kinderkreis (3-8 Jahre) Termin im April entfällt
Pfadfinder Samstag, 27. April, 10:00 - 12:00 Uhr (Pfadfinder), 
13:00 - 15:00 Uhr (Wölflinge)
Achtung!
Es können sich kurzfristig immer wieder Termine ändern.
Diese werden dann auf unserer Homepage: 
www.kirche-bornaer-land.de
bzw. auf aktuellen Aushängen bekanntgegeben!

KIRCHENNACHRICHTEN

Achtung: Änderung der Kontoverbindung
Unsere Kontonummern bei der Sparkasse Leipzig
- für Spenden und Kirchgeld
BIC: WELADE8LXXX
IBAN: DE58 8605 5592 1100 8920 32
- für Friedhofsverwaltung (Friedhof Lobstädt, Kieritzsch, 
Lippendorf, Kahnsdorf und Großzössen)
BIC: WELADE8LXXX
IBAN: DE19 8605 5592 1100 8919 58
Bitte geben Sie immer den genauen Verwendungszweck 
für die Überweisung an!
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, geben Sie bit-
te Ihren Namen und Adresse im Verwendungszweck an.
Achtung neu ab 01.04.2024:
Sprechzeiten des Pfarrbüros in Neukieritzsch:
Dienstag 14:00 Uhr – 16:00 Uhr und Freitag 9:00 – 10:00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gerne telefonisch einen 
Termin vereinbaren.
Friedhofsverwaltung:
Sie erreichen die Friedhofsverwaltung für die Friedhöfe in Lip-
pendorf, Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf 
unter der Telefonnummer des Pfarrbüros Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder per Email an kg.borna@evlks.de
Tel. Pfarrbüro Neukieritzsch: 034342- 51 360
Fax: 034342 - 50146
E-Mail: kg.borna@evlks.de
Internet: www.kirche-bornaer-land.de

Gottesdienste in Deutzen Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde an Pleiße und Schnauder

Palmarum
24. März,
10:00 Uhr Gottesdienst Gustav-Adolf-Haus Deutzen 

– Pfrn. Franke
Ostermontag
1. April,
09:00 Uhr Abendmahls-

gottesdienst
Gustav-Adolf-Haus Deutzen 
– Pfrn. Franke

Veranstaltungen
Seniorenkreise:
Regis-Breitingen, 02.04.2024 um 14:00 Uhr im Altenpflegeheim 
St. Barbara
Ramsdorf, 04.04.2024 um 14:00 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf
Kirchenchor:
Regis-Breitingen, freitags um 17:30 Uhr im Pfarrhaus Breitingen
Ramsdorf, dienstags um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf
Bibelstunde Ramsdorf:
Ramsdorf, Termin im März entfällt
Kinderkreis „Regenbogenkinder“:
Ramsdorf, 25.03.2024 um 16:00 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf

Katholische Gemeinde St. Joseph Borna
Gottesdienste
Die nächste Heilige Messe in Neukieritzsch findet voraus-
sichtlich am Samstag, dem 06. April 2024 um 17:00 Uhr in der 
ev.-luth. Katharina-von-Bora-Kirche statt.
Die aktuelle Gottesdienstordnung und weitere Informationen im 
Internet unter: 
www.kath-kirche-borna.de und www.pfarrei-edithstein.de
Kontakt
Katholische Gemeinde St. Joseph
Stauffenbergstraße 7
04552 Borna
Tel.: (03433) 20 83 50, Fax: (03433) 20 83 53
Mail: borna@pfarrei-edithstein.de
Web: www.kath-kirche-borna.de | www.pfarrei-edithstein.de
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Information des Tierschutzvereins
Osterfeuer:  
5 Tipps, um Tiere vor dem Verbrennen zu schützen

Lernen Sie in diesem Beitrag hilfreiche Tipps kennen, um beim 
Osterfeuer zu verhindern, dass Tiere im Feuer sterben.
Warum ist das Osterfeuer gefährlich für Tiere?
Reisig wird von Wildtieren oft als Unterschlupf genutzt – ins-
besondere im Frühjahr, wenn Tierkinder großgezogen werden. 
Tiere sehen in dem Holzhaufen daher einen sicheren Ort, um 
sich und ihren Nachwuchs zu verstecken. Wird das Holz ent-
zündet, können die Tiere darin lebendig und qualvoll verbren-
nen.
Der Tierschutzverein Borna e.V. appelliert daher an alle Verant-
wortlichen, das Holz im besten Fall erst kurz vor dem Anzünden 
anzuhäufen oder den Holzhaufen einmal umzuschichten, um 
die Tiere zu warnen und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Beim 
Umschichten fliehen viele Wildtiere bereits von allein.
5 Tipps für ein tierfreundliches Osterfeuer:
• Lärm machen reicht nicht: Leider reicht es nicht, ein biss-

chen Lärm zu machen, um die Tiere aus dem Holzhaufen 
für das Osterfeuer herauszutreiben. Gerade im Frühling 
ziehen viele Tiere ihre Kinder auf und suchen nach sicheren 
Behausungen. Die unerfahrenen Jungtiere mit ihren Eltern 
lassen sich daher meistens nicht von lauten Geräuschen 
zum Gehen bewegen.

• Boden des Holzhaufens kontrollieren: Igel rollen sich bei 
Gefahr zusammen, anstatt zu flüchten. Auch Tiere, die von 
Natur aus am Boden leben oder brüten, ducken sich bei 
Gefahr zusammen, anstatt zu flüchten. Nachtaktive Tiere 
verbringen den Tag oder Abend eher inaktiv in Verstecken. 
Das kann verheerend enden, wenn man nicht ganz genau 
hinsieht. Daher sollte auch der Boden unter dem Reisig 
sorgsam geprüft werden.

• Holz locker aufschichten: Je lockerer das Material im 
ersten unteren halben Meter aufgeschichtet ist, desto we-
niger taugt es für Wildtiere als Versteck. Wenn man hin-
durchschauen kann, ist es optimal.

• Achtung beim Holzsammeln vorab: Schon beim Sam-
meln des Brennmaterials sollte darauf geachtet werden, 
keine Wildtiere in ihrem Winterschlaf zu stören.

• Andere über die Gefahren aufklären: Viele Menschen 
wissen nicht, wie gefährlich der Osterfeuer-Brauch für 
Wildtiere ist. Es ist deshalb sinnvoll, Freund:innen und Ver-
wandte über die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen zu 
informieren.

Im Gegensatz zu seinem Bruder konnte dieses Kaninchen im 
vorletzten Jahr noch lebend, wenn auch schwer verletzt aus 
den Flammen gerettet werden!

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Das Fuchsmädchen wurde bei-
nahe lebendig verbrannt!
Beobachten genügend Zeugen 
den Flammentod von Wild-
tieren, kann es für den Ver-
anstalter teuer werden, denn 
derartige Ordnungswidrigkei-
ten können mehrere tausend 
Euro kosten. Und ob ungewollt 
oder nicht, Umweltkriminalität 
ist kein Kavaliersdelikt.

Michaela Angermann
Tierschutzverein Borna e.V.

Der richtige Klick:
wittich.de

Mit Ihrer Geschäftsanzeige!

Zeigen Sie sich. Autohandel
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Am 22.05.2024 können laufbegeisterte Kolleginnen und Kolle-
gen wieder ihren Teamgeist auch außerhalb ihres Arbeitsumfel-
des ausleben. Weil ein attraktives Umfeld zusätzlich motiviert, 
haben sich die Veranstalter wieder für das KAP Zwenkau und 
einer Laufstrecke mit Blick auf den Zwenkauer See entschieden.
Der Sparkassen Team Run Landkreis Leipzig spricht alle Unter-
nehmen und Gewerbetreibenden unseres Landkreises an, sich 
aktiv mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beteiligen. 
Darüber hinaus engagierten sich knapp 20 Unternehmen oder 
Firmen als Sponsor und präsentierten sich vor Ort. Dafür mei-
nen herzlichen Dank.

Den Sparkassen Team Landkreis Leipzig Ins Leben gerufen 
und organisiert hat der NeuseenSport e.V., der mit den „Spar-
kassen neuseen classics – rund um die braunkohle“ und den 
Deutschen Radmeisterschaften bereits bedeutende Sporte-
vents im Landkreis Leipzig etabliert hat, gemeinsam mit dem 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft Region Leipzig 
e.V. und der Sächsischen Seebad Zwenkau GmbH. Ihnen und 
allen Helfern der Organisation möchte ich ganz herzlich dan-
ken, ohne ihr Engagement können solche Veranstaltungen nicht 
stattfinden. Auch wieder dabei sind Schülerinnen und Schüler 
des Freien Gymnasiums Zwenkau und des Berufsschulzent-
rums Böhlen, die sich als Helfer engagieren. Ein Novum. Nach 
der tollen Premiere und unterstützt durch Sponsoren, wird sich 
der Sparkassen Team Run Landkreis Leipzig einen festen Platz 
im regionalen Sportkalender erobern.
Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern, den teilnehmenden 
Unternehmen, den Zuschauern und dem Organisationsteam ei-
nen erfolgreichen Tag.“

Henry Graichen
Landrat Landkreis Leipzig und Schirmherr

Freie Ausbildungsplätze 
an der SBBS WISO Altenburg
Für alle diesjährigen Schulabgänger bietet die Staatliche be-
rufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg je 
nach Schulabschluss zukunftsorientierte, wohnortnahe und 
schulgeldfreie Ausbildungsmöglichkeiten im kaufmännischen 
oder im sozialen Bereich an. Schüler mit Hauptschulabschluss 
können entweder in der Berufsfachschule Wirtschaft oder in 
der Kinderpflege nach zwei Jahren den Realschulabschluss 
erwerben. Schülern mit Realschulabschluss stehen die Fach-
oberschule Wirtschaft, die nach zwei Jahren zur Fachhoch-
schulreife führt, oder die höhere Berufsfachschule zum So-
zialassistenten mit der Möglichkeit, die Fachhochschulreife 
zu erwerben, zur Auswahl. Eine weiterführende Ausbildung 
in der Fachschule Wirtschaft bietet der Betriebswirt, Bache-
lor Professional in Voll- oder Teilzeit, der die Absolventen in 
Leitungsebenen kaufmännischer Unternehmen führen kann. 
Die Fachschule Sozialpädagogik mit den Ausbildungen zum 
staatlich anerkannten Erzieher und zum Heilerziehungspfleger 
bietet vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten in sozialen Ein-
richtungen insbesondere in wohnortnahen Regionen. Fällt die 
Entscheidung auf die klassische duale Berufsausbildung, sind 
wir in den Berufen im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel, 
im Büromanagement, in der Lagerlogistik sowie in der Spedi-
tion und Logistikdienstleistungen der ideale schulische Ausbil-
dungspartner.

Zögern Sie nicht! Es gibt noch freie Plätze an der SBBS WISO 
Altenburg. Mit einem Anschreiben, dem Lebenslauf und dem 
letzten Zeugnis ist Ihr Kind Teil unserer innovativen Welt. Der 
Schulstandort Altenburg ist mit Bus, Bahn und Auto gut zu er-
reichen. Besuchen Sie unsere Homepage oder nutzen Sie die 
Termine unserer Beratungslehrerin donnerstags von 14.00 - 
16.00 Uhr für persönliche Gespräche.

Anke Eberhardt

Grußwort
„Wir freuen uns sehr, dass unser Landrat Henry Graichen auch 
in diesem Jahr die Schirmherrschaft für den zweiten Sparkas-
sen Team Run Landkreis Leipzig am 22.05.2024 am KAP Zwen-
kau übernommen hat“, so Harald Redepenning, Vorsitzender 
NeuseenSport e.V.

Zweite Auflage des Sparkassen Team Run 
Landkreis Leipzig am 22.05.2024

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportbegeisterte,
am 24.05.2023 letzten Jahres fiel der 
Startschuss zum ersten Sparkassen 
Team Run im Landkreis Leipzig. Knapp 
650 Laufbegeisterte aus 70 Unterneh-
men, Einrichtungen und Verwaltungen 
des Landkreises Leipzig machten die 
Premiere zu einem vollen Erfolg. Die 
gute, fast familiäre Stimmung während 
des Laufs und der Ehrungen zeigten, 
wie sehr der gemeinsame Sport verbin-
det.

Foto: Sebastian Ley/ 
LK Leipzig
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Das

hat wieder geöffnet!
Öffnungszeiten:

Diese Öffnungszeiten gelten vom 1. März bis 31. Mai 2024.

Mittagstisch mit leckeren deftigen Angeboten

Tasse Kaffee und frisch
gebackener Kuchen der Saison

Montag 11.00 - 14.00 Uhr

Dienstag 11.00 - 14.00 Uhr

Mittwoch 11.00 - 14.00 Uhr

Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr

DasDasDas

hat wieder geöffnet!hat wieder geöffnet!

Mittagstisch mit leckeren deftigen Angeboten

Clip.Club.Connect - Videowettbewerb 
der selbstverwalteten Jugendclubs
Die Sächsische Jugendstiftung veranstaltet gemeinsam mit 
der Sächsischen Landjugend in diesem Jahr einen Videowett-
bewerb unter selbstverwalteten Jugendclubs. Unter dem Ti-
tel Clip.Club.Connect“ (CCC) können die jungen Menschen 
zweiminütige Videoclips über ihr Engagement im Jugendclub 
einsenden. Auf dem DES!-Sommercamp der selbstverwalteten 
Jugendclubs werden die drei Sieger des Wettbewerbs gekürt. 
Diesen winken 650€-Gutscheine für verschiedene Teamevents.

„Durch das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder berei-
chern viele selbstverwaltete Jugendclubs das Leben ihrer Ge-
meinden. In den Videoclips sollen die jungen Menschen zeigen, 
wie sie das konkret vor Ort gestalten und der Frage nachgehen, 
was das alles mit gelebter Demokratie zu tun hat“, sagt Julian 
Koch-Duschek von der Sächsischen Jugendstiftung. Bis zum 
01. Mai können sich die selbstverwalteten Jugendclubs zum 
Wettbewerb anmelden. Einsendeschluss für die Videos ist der 
01. August. „Die Videos müssen nicht vordergründig professi-
onell produziert werden. Im Grunde lassen sich auch mit einer 
Handykamera und einem einfachen Schnittprogramm gute Er-
gebnisse erzielen“, so Koch-Duschek.

Die fertigen Videos werden dann auf dem DES!-Sommer-
camp uraufgeführt. Dieses findet vom 31.08. bis 01.09. in 
Naunhof bei Leipzig statt. Dort stimmen die Teilnehmenden 
über die Sieger ab. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für einen 
Freizeitpark, einen Hochseilgarten und für verschiedene Es-
cape Rooms, die vom gesamten Jugendclub eingelöst werden 
können. „Darüber hinaus bietet das Sommercamp selbstver-
walteten Jugendclubs aus ganz Sachsen die Möglichkeit für 
Austausch und Vernetzung, gemeinsames Feiern und Diskutie-
ren. Und das Ganze findet in unmittelbarer Nähe zum schönen 

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

Gleiche Blutgruppe – Perfektes Match! Nur mit vielen Blut-
spendern kann die Patientenversorgung gesichert werden
Jeder Mensch besitzt ein ganz bestimmtes Blutgruppenmuster, 
das durch die roten Blutkörperchen bestimmt wird. Nicht alle 
Blutgruppen kommen gleich häufig vor. In der Bevölkerung in 
Deutschland sind die Blutgruppen A Rhesus positiv (37 %) und 
0 Rhesus positiv (35 %) am weitesten verbreitet. Deshalb wer-
den sie auch am meisten gebraucht. Unbedingt notwendig sind 
aber auch Spenden von seltenen Blutgruppen, weil es da logi-
scherweise auch nur wenige Spender gibt. Dies betrifft auch 
alle rhesusnegativen Blutgruppen, denn den negativen Rhe-
susfaktor haben lediglich 15% der Bevölkerung, rhesuspositiv 
sind 85 %.
Bei einer Transfusion muss die jeweils passende Blutgruppe 
zugeführt werden, da es sonst zu schwersten Abstoßungsreak-
tionen kommen kann. Im Notfall kann die Blutgruppe 0 Rhesus 
negativ als einzige allen anderen Blutgruppen zugeführt wer-
den.

Spenden der seltenen Blutgruppe A Rhesus negativ spielten im 
Leben von Frank eine wichtige Rolle. Er war vor vielen Jahren 
nach einem schweren Autounfall auf genau diese Blutspenden 
angewiesen, um überleben zu können. Erhalten hat er sie von 
Spenderinnen und Spendern wie Magdalena, die seitdem sie 
18 Jahre alt ist Blut spendet. Seit dem Spätsommer 2023 sind 
die beiden eines der beiden neuen „Matches“ für die Aufmerk-
samkeitskampagne It’s a Match! des DRK-Blutspendedienst 
Nord-Ost. Beide haben die seltene Blutgruppe A Rhesus ne-
gativ (6 %).

In einem aktuellen Video erzählen Magdalena und Frank ihre 
sehr persönlichen Geschichten, und sie geben Einblicke in ihr 
Leben. Blutspenden-Empfänger Frank berichtet in sehr bewe-
genden Worten von seinen Emotionen und teilt seinen Dank an 
alle engagierten Blutspenderinnen und -spender. Reinklicken 
lohnt sich! https://www.blutspende.de/itsamatch/videos
Wissenswertes rund um das Thema Blutspende ist im digitalen 
Blutspende-Magazin zu finden:
www.blutspende.de/magazin

Weitere Informationen werden auch unter der kostenlosen Hot-
line 0800 11 949 11 erteilt.

Für alle DRK-Blutspendetermine ist eine Terminreservierung 
erforderlich, die online https://www.blutspende-nordost.de/
blutspendetermine/ oder telefonisch über die kostenlose Hot-
line 0800 11 949 11 oder über den Digitalen Spenderservice 
www.spenderservice.net erfolgen kann.

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt 
am 26.04.2024 in 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 2, GS, 
von 15.00 bis 18.00 Uhr
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NACH REDAKTIONSSCHLUSS 
EINGEGANGEN

Das Landratsamt teilt mit
Regelungen des Bildungsticket für Grundschüler 
sollen angepasst werden

Das sächsische Bildungsticket wird zum Schuljahr 2024/25 
im Landkreis Leipzig eingeführt und löst damit die Schüler-
RegionalKarte ab. Für die Eltern verändern sich die monat-
lichen Beiträge von 10 Euro auf 15 Euro. Das Bildungsticket 
kann im Landkreis und der Stadt Leipzig sowie im Landkreis 
Nordsachsen genutzt werden. Es gilt künftig auch in den Fe-
rien und am Wochenende, so dass das Abo über 12 Monate 
laufen wird. Der Elternbeitrag für den Schülerverkehr wird 
damit jährlich 180 Euro betragen, wie auch in anderen säch-
sischen Landkreisen.
In der Sitzung am 06.03.20024 hatte sich der Kreisaus-
schuss nochmals mit dem Bildungsticket befasst. Er emp-
fiehlt dem Kreistag, den Elternbeitrag für die Schüler der 
Klassen 1 bis 4 zu staffeln, da die Grundschüler die Vorteile 
des Bildungsticket deutlich weniger nutzen können.
Pro Familie muss der Eigenanteil für maximal zwei Kinder be-
zahlt werden. Bei Familien, die Wohngeld, Familienzuschlag, 
Bürgergeld, Sozialhilfe o.ä. beziehen, wird der Elternanteil 
über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt. Die aktuel-
le SchülerRegionalKarte kostet pro Person jährlich 670 Euro, 
wovon die Eltern einen Anteil von 100 Euro übernehmen. Die-
ser Eigenanteil gilt seit 2010, die jährlichen Tarifsteigerungen 
hatte bislang der Landkreis Leipzig übernommen. Vom Bil-
dungsticket werden rund 10.000 Fahrschüler im Landkreis 
Leipzig profitieren, darunter etwa 3.500 Grundschüler. Weil 
für das Bildungsticket auch die Mindestentfernung für den 
Schulweg entfallen, können künftig mehr Schülerinnen und 
Schüler den ÖPNV zum günstigen Tarif nutzen.
Das sächsische Bildungsticket wurde zum Schuljahr 
2021/22 eingeführt, um ein einfaches und transparentes 
System zu schaffen und ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern eine umweltgerechte über die kommunalen Gren-
zen hinwegreichende Mobilität.

Grillensee statt“, so Andreas Wujanz von der Sächsischen 
Landjugend. Für die Clubs ist das Angebot kostenlos: die Aus-
gaben für An- und Abfahrt, Übernachtung und Verpflegung 
werden durch die Sächsische Jugendstiftung übernommen.
Die Videoclips werden nach dem Wettbewerb gebündelt veröf-
fentlicht. „Dadurch wollen wir die Vielfalt jugendlichen Engage-
ments darstellen und die öffentliche Wertschätzung der Clubs 
steigern. Ein jüngeres Publikum soll sich durch die Clips inspi-
riert fühlen, eigene selbstverwaltete Jugendräume ins Leben zu 
rufen“, so Wujanz.
Alle Informationen zu Clip.Club.Connect und dem DES!-Som-
mercamp finden sich unter nimm-des.de.
„Clip.Club.Connect“ findet im Rahmen des Projekts „DES! 
- Demokratisch, engagiert und selbstverwaltet“ statt. 
DES! stärkt selbstverwaltete Jugendtreffs im ländlichen 
Raum als Orte demokratischer Bildung und setzt sich für 
mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung jugendlichen Enga-
gements ein. Es wurde von der Sächsischen Jugendstif-
tung in Kooperation mit der Sächsischen Landjugend ins 
Leben gerufen und wird gefördert im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffent-
lichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder 
des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Auto-
rinnen und Autoren die Verantwortung.
Pressekontakt
Julian Koch-Duschek
Mobil: 0157 77441830
E-Mail: jduschek@saechsische-jugendstiftung.de
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